
TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Entwurf einer Änderung der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976, LGBl. 2400 
(GBDO-Novelle 2020) 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

..... 
§ 144           Einleitung 
§ 145           Verhandlungsbeschluß und mündliche Verhandlung 
§ 146           Wiederholung der mündlichen Verhandlung 
..... 
 

..... 
§ 144           Einleitung 
§ 145           Mündliche Verhandlung 
§ 146           Wiederholung der mündlichen Verhandlung 
..... 
 

§ 5 Abs. 1 Z. 7: § 5 Abs. 1 Z. 7: 

 
(1) Als Gemeindebeamter darf nur aufgenommen werden, wer nachweisen 
kann: 

1. ein Lebensalter von mindestens 19 Jahren und höchstens 40 Jahren, für 
Gemeindewachebeamte jedoch von höchstens 30 Jahren; 

2.  a) bei Verwendungen gemäß § 9 Abs. 1 die österreichische  
      Staatsbürgerschaft; 

b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft 
oder die Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates oder 
eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines 
Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration die selben 
Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat; 

3. die Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift, in dem für die 
Verwendung erforderlichen Ausmaß; 

4. die zur Erfüllung der Dienstobliegenheiten erforderliche körperliche und 
geistige Fähigkeit, die durch ein amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen ist; 

5. ein der Aufnahme vorangegangenes Dienstverhältnis zu einer 
Gebietskörperschaft von mindestens einem Jahr; 

6. die erfolgreiche Ablegung der gemäß §§ 98 und 110 für die Erlangung 
des Dienstpostens erforderlichen Dienstprüfung. 

 
 

 
(1) Als Gemeindebeamter darf nur aufgenommen werden, wer nachweisen 
kann: 

1. ein Lebensalter von mindestens 19 Jahren und höchstens 40 Jahren, für 
Gemeindewachebeamte jedoch von höchstens 30 Jahren; 

2.  a) bei Verwendungen gemäß § 9 Abs. 1 die österreichische  
      Staatsbürgerschaft; 

b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft 
oder die Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates oder 
eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines 
Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration die selben 
Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat; 

3. die Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift, in dem für die 
Verwendung erforderlichen Ausmaß; 

4. die zur Erfüllung der Dienstobliegenheiten erforderliche körperliche und 
geistige Fähigkeit, die durch ein amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen ist; 

5. ein der Aufnahme vorangegangenes Dienstverhältnis zu einer 
Gebietskörperschaft von mindestens einem Jahr; 

6. die erfolgreiche Ablegung der gemäß §§ 98 und 110 für die Erlangung 
des Dienstpostens erforderlichen Dienstprüfung; 

7. ein einwandfreies Vorleben, wobei die Dienstbehörde ermächtigt ist, 
vor dem erstmaligen Einsatz von Gemeindebeamten in Einrichtungen 
zur Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und 
Jugendlichen Auskünfte gemäß § 9a Abs. 2 des Strafregistergesetzes 
1968, BGBl. Nr. 277/1968, einzuholen. Strafregisterauskünfte sind 
nach ihrer Überprüfung unverzüglich zu löschen. 
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§ 6 Abs. 6 bis 11: § 6 Abs. 6 bis 11: 

 
(6) Für Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates oder eines Drittstaates, 
soweit diese Staatsangehörigen hinsichtlich der Anerkennung von 
Berufsqualifikationen nach dem Recht der Europäischen Union oder aufgrund 
eines Staatsvertrages gleichzustellen sind, gelten hinsichtlich der besonderen 
Aufnahmebedingungen ergänzend die Abs. 7 bis 11. 
 
 
(7) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren Zugang 
zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen 
die entsprechenden besonderen Aufnahmebedingungen für eine Verwendung, 
die diesem Beruf im wesentlichen entspricht, wenn 
    1. diese Entsprechung gemäß Abs. 9 festgestellt worden ist und 
    2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 9 ohne Festlegung von Ausgleichs- 
            maßnahmen ausgesprochen worden ist oder 
        b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 9 festgelegten Ausgleichs- 
            maßnahmen erbracht worden sind. 
 
 
(8) Ausbildungsnachweise nach Abs. 7 sind: 
    1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise  
        gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 11 der Richtlinie  
       2005/36/EG (§ 162 Z 7) oder 
    2. den in Z 1 angeführten nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG  
        gleichgestellte Ausbildungsnachweise oder 
    3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise  
       gemäß Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft  
       und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen  
       Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, ABl. Nr. L  
       114/2002 S. 6 (BGBl. III Nr. 133/2002). 
 
(9) Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) hat auf 
Antrag eines Bewerbers gemäß Abs. 6 um eine Inländern nicht vorbehaltene 
Verwendung im Einzelfall zu entscheiden, 
    1. ob ein im Abs. 7 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunfts- 
        landes der angestrebten Verwendung im Wesentlichen entspricht und 
    2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf  
       die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung  
       Ausgleichsmaßnahmen gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG  

 
(6) Für Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates oder eines 
Drittstaates, soweit diese Staatsangehörigen hinsichtlich der 
Anerkennung von Berufsqualifikationen nach dem Recht der 
Europäischen Union oder aufgrund eines Staatsvertrages gleichzustellen 
sind, gelten hinsichtlich der besonderen Aufnahmebedingungen 
ergänzend die Abs. 7 bis 11. 
 
(7) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren 
Zugang zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes 
berechtigt, erfüllen die entsprechenden besonderen 
Aufnahmebedingungen für eine Verwendung, die diesem Beruf im 
wesentlichen entspricht, wenn 
    1. diese Entsprechung gemäß Abs. 9 festgestellt worden ist und 
    2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 9 ohne Festlegung von  
            Ausgleichsmaßnahmen ausgesprochen worden ist oder 
        b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 9 festgelegten Ausgleichs- 
            maßnahmen erbracht worden sind. 
 
(8) Ausbildungsnachweise nach Abs. 7 sind: 
    1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise  
        gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 11 der  
        Richtlinie 2005/36/EG (§ 162 Z 7) oder 
    2. den in Z 1 angeführten nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG  
        gleichgestellte Ausbildungsnachweise oder 
    3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise  
       gemäß Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen  
       Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der  
       Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die  
       Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114/2002 S. 6 (BGBl. III Nr. 133/2002). 
 
(9) Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) hat 
auf Antrag eines Bewerbers gemäß Abs. 6 um eine Inländern nicht 
vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu entscheiden, 
    1. ob ein im Abs. 7 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des  
       Herkunftslandes der angestrebten Verwendung im Wesentlichen  
       entspricht und 
    2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme  
       auf die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung  
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       festzulegen. Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang gemäß  
       Art. 3 Abs. 1 Buchstabe g in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie  
       2005/36/EG oder eine Eignungsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe h  
       in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
 
 
(10) Bei der Entscheidung nach Abs. 9 Z 2 ist auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die 
vom Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder 
einem Drittstaat erworbenen Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede, 
aufgrund deren die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, 
ganz oder teilweise ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat 
der Antragsteller, ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 
2005/36/EG, die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der 
Eignungsprüfung. Bei Antragstellern, deren Berufsqualifikationen die Kriterien 
der auf Grundlage gemeinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der Richtlinie 
2005/36/EG standardisierten Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, entfallen 
Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
 
(11) Auf das Verfahren gemäß Abs. 9 ist das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzuwenden. Dem Antragsteller ist 
binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu bestätigen und 
gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Der Bescheid ist 
abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach Vorliegen der 
vollständigen Unterlagen des Bewerbers zu erlassen. 
 

       Ausgleichsmaßnahmen gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG  
       festzulegen. Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang  
       gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe g in Verbindung mit Art. 14 der  
       Richtlinie 2005/36/EG oder eine Eignungsprüfung gemäß Art. 3  
       Abs. 1 Buchstabe h in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie  
       2005/36/EG. 
 
(10) Bei der Entscheidung nach Abs. 9 Z 2 ist auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob 
die vom Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis in einem 
Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erworbenen Kenntnisse die 
wesentlichen Unterschiede, aufgrund deren die Festlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, ganz oder teilweise 
ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat der 
Antragsteller, ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der 
Richtlinie 2005/36/EG, die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und 
der Eignungsprüfung. Bei Antragstellern, deren Berufsqualifikationen die 
Kriterien der auf Grundlage gemeinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der 
Richtlinie 2005/36/EG standardisierten Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, 
entfallen Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
(11) Auf das Verfahren gemäß Abs. 9 ist das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzuwenden. Dem 
Antragsteller ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu 
bestätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. 
Der Bescheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier 
Monate nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen des Bewerbers zu 
erlassen. 
 

§ 37 Abs. 6: § 37 Abs. 6: 

  
(6) Gemeindebeamte, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit im Sinne des 
Art. 45 AEUV und Art. 1 bis 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 über die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union, ABl. L 141 vom 
27.05.2011, S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2016/589 ABl. L 
107 vom 22.04.2016, S. 1, Gebrauch machen, dürfen als Reaktion auf eine 
Beschwerde wegen einer Verletzung der durch die Freizügigkeit gemäß 
Art. 45 AEUV, Art. 1 bis 10 Verordnung (EU) 492/2011 und Art. 1 Richtlinie 
2014/54/EU gewährten Rechte oder wegen der Einleitung eines 
Verfahrens zur Durchsetzung dieser Rechte durch den Dienstgeber nicht 
benachteiligt werden. 
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§ 99 Abs. 1, 5 und 6: § 99 Abs. 1, 5 und 6: 

 
(1) Die Prüfungen sind vor Prüfungskommissionen abzulegen, die beim Amt 
der NÖ Landesregierung zu errichten sind. 
 
 
 
 
 
(5) Die Prüfungen sind, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts 
anderes ergibt, von Prüfungssenaten abzuhalten. Die Prüfungssenate sind 
vom Vorsitzenden der Prüfungskommission zu bilden. Jeder Prüfungssenat 
hat aus dem Vorsitzenden der Prüfungskommission oder einem seiner 
Stellvertreter und zwei Prüfungskommissären zu bestehen. Ein 
Prüfungskommissär muß rechtskundig sein. Dem Prüfungssenat, der die 
Gemeindedienstprüfung gemäß § 98 Abs. 1 lit.a und b abzunehmen hat, kann 
ein dritter Prüfungskommissär zugezogen werden. 
 
(6) Jedem Prüfungssenat ist vom Amt der NÖ Landesregierung ein 
Schriftführer beizugeben. Für die sachlichen Erfordernisse und die Besorgung 
der Kanzleigeschäfte der Prüfungskommission hat das Amt der NÖ 
Landesregierung aufzukommen. 
 
 

 
(1) Beim Amt der NÖ Landesregierung sind Prüfungskommissionen 
einzurichten. 
 
 
 
 
(5) Die Prüfungen sind, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts 
anderes ergibt, von Prüfungssenaten abzuhalten. Die Prüfungssenate sind 
vom Vorsitzenden der Prüfungskommission zu bilden. Jeder Prüfungssenat 
hat aus dem Vorsitzenden der Prüfungskommission oder einem seiner 
Stellvertreter und zwei Prüfungskommissären zu bestehen. Ein 
Prüfungskommissär muß rechtskundig sein. Dem Prüfungssenat, der die 
Gemeindedienstprüfung gemäß § 98 Abs. 1 lit.a und b abzunehmen hat, kann 
ein dritter Prüfungskommissär zugezogen werden. Der Vorsitzende der 
Prüfungskommission kann bestimmen, dass die Prüfung, ausgenommen 
eine Wiederholungsprüfung gemäß § 104 Abs. 4, vor Einzelprüfern 
abzulegen ist. Die Einzelprüfer sind aus dem Kreis der Mitglieder der 
Prüfungskommission zu bestimmen. 
 
(6) Jedem Prüfungssenat ist vom Amt der NÖ Landesregierung ein 
Schriftführer beizugeben. Für die sachlichen Erfordernisse und die 
Besorgung der Kanzleigeschäfte der Prüfungskommission hat das Amt der NÖ 
Landesregierung aufzukommen. 
 
 

§ 101 Abs. 3 Z. 7: § 101 Abs. 3 Z. 7: 

 
(3) Der Bürgermeister hat das Ansuchen (Abs. 2) und nachstehende 
personenbezogene Daten des Prüfungswerbers der Prüfungskommission 
vorzulegen: 
    1. Name 
    2. Geburtsdatum 
    3. Wohnadresse 
    4. Schulbildung 
    5. Eintrittsdatum 
    6. Dienstzweig 
    7. Entlohnungs-, Leistungsentlohnungs- oder Funktionsgruppe 
    8. Art der Verwendung 

 
(3) Der Bürgermeister hat das Ansuchen (Abs. 2) und nachstehende 
personenbezogene Daten des Prüfungswerbers der Prüfungskommission 
vorzulegen: 
    1. Name 
    2. Geburtsdatum 
    3. Wohnadresse 
    4. Schulbildung 
    5. Eintrittsdatum 
    6. Dienstzweig 
    7. Verwendungs-, Leistungsverwendungs- oder Funktionsgruppe 
    8. Art der Verwendung 



- 5 - 

 
Darüber hinaus ist eine Beschreibung der Dienstleistung des Prüfungswerbers 
unter sinngemäßer Anwendung des § 18 Abs. 2 der Prüfungskommission 
vorzulegen. 
 
 

 
Darüber hinaus ist eine Beschreibung der Dienstleistung des Prüfungswerbers 
unter sinngemäßer Anwendung des § 18 Abs. 2 der Prüfungskommission 
vorzulegen. 
 
 

§ 102 Abs. 6: § 102 Abs. 6: 

 
(6) Die Prüfungsarbeit ist von den für die mündliche Prüfung eingeteilten 
Prüfungskommissären zu beurteilen. Bei der Beurteilung ist auch auf die 
ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache zu achten. Nach Beurteilung 
der Prüfungsarbeit durch die Prüfungskommissäre hat der Prüfungssenat das 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung festzustellen. Hat die Mehrzahl der 
Prüfungskommissäre die Überzeugung gewonnen, daß der Prüfungswerber 
die erforderliche Eignung nicht aufweist, so gilt die Prüfung, ohne daß es einer 
mündlichen Prüfung bedarf, als nicht bestanden. Dieses Ergebnis ist dem 
Prüfungswerber und dem Bürgermeister der Dienstgemeinde unverzüglich 
bekanntzugeben. § 104 Abs. 3 zweiter bis letzter Satz und Abs. 4 gelten 
sinngemäß. 
 

 
(6) Die Prüfungsarbeit ist von den vom Vorsitzenden der 
Prüfungskommission eingeteilten Prüfungskommissären zu beurteilen. Bei 
der Beurteilung ist auch auf die ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache 
zu achten. Nach Beurteilung der Prüfungsarbeit durch die 
Prüfungskommissäre hat der Prüfungssenat das Ergebnis der schriftlichen 
Prüfung festzustellen. Hat die Mehrzahl der Prüfungskommissäre die 
Überzeugung gewonnen, daß der Prüfungswerber die erforderliche Eignung 
nicht aufweist, so gilt die Prüfung, ohne daß es einer mündlichen Prüfung 
bedarf, als nicht bestanden. Dieses Ergebnis ist dem Prüfungswerber und dem 
Bürgermeister der Dienstgemeinde unverzüglich bekanntzugeben. § 104 Abs. 
3 zweiter bis letzter Satz und Abs. 4 gelten sinngemäß. 
 

§ 114 Abs. 2: § 114 Abs. 2: 

 
(2) Bei der Berechnung der Geldbuße oder Geldstrafe ist von dem 
Dienstbezug auszugehen, auf den der Gemeindebeamte im Zeitpunkt der 
Erlassung des Disziplinarerkenntnisses durch die Disziplinarkommission 
Anspruch hat. 
 

 
(2) Bei der Berechnung der Geldbuße ist, unabhängig vom tatsächlichen 
Anspruch des Gemeindebeamten vom Dienstbezug bei Vollbeschäfti-
gung im Zeitpunkt der Erlassung des Disziplinarerkenntnisses der 
Disziplinarkommission auszugehen. 
 

 
§ 115 Abs. 1: § 115 Abs. 1: 

 
(1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der 
Dienstpflichtverletzung. Dabei ist jedoch darauf Rücksicht zu nehmen, 
inwieweit die beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den 
Gemeindebeamten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen 
abzuhalten. Die nach dem Strafgesetzbuch für die Strafbemessung 
maßgebenden Gründe sind dem Sinne nach zu berücksichtigen. Auf die 
persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Gemeindebeamten ist Bedacht zu nehmen. 
 

 
(1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der 
Dienstpflichtverletzung. Dabei ist jedoch darauf Rücksicht zu nehmen, 
inwieweit die beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den 
Gemeindebeamten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen 
abzuhalten oder der Begehung von Dienstpflichtverletzungen durch 
andere Bedienstete entgegen zu wirken. Die nach dem Strafgesetzbuch für 
die Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinne nach zu 
berücksichtigen. Auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Gemeindebeamten ist Bedacht zu nehmen. 
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§ 117 Abs. 3: § 117 Abs. 3: 

 
(3) Wird von der Verfolgung nicht abgesehen und bezieht sich eine 
strafgerichtliche, verwaltungsbehördliche oder verwaltungsgerichtliche 
Verurteilung auf denselben Sachverhalt, dann ist eine Strafe nur 
auszusprechen, wenn und soweit dies zusätzlich erforderlich ist, um den 
Gemeindebeamten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen 
abzuhalten. 
 

 
(3) Wird von der Verfolgung nicht abgesehen und bezieht sich eine 
strafgerichtliche, verwaltungsbehördliche oder verwaltungsgerichtliche 
Verurteilung auf denselben Sachverhalt, dann ist eine Strafe nur 
auszusprechen, wenn und soweit dies zusätzlich erforderlich ist, um den 
Gemeindebeamten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen 
abzuhalten oder der Begehung von Dienstpflichtverletzungen durch 
andere Bedienstete entgegen zu wirken. 
 

§ 120 Abs. 6, 7 und 9: § 120 Abs. 6, 7 und 9: 

 
(6) Vorsitzender einer Disziplinarkommission gemäß Abs. 2 ist der 
Bezirkshauptmann, sein Stellvertreter ist der von ihm bestimmte rechtskundige 
Beamte der Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
(7) Die weiteren Mitglieder der Disziplinarkommission sind im Falle des Abs. 1 
vom Stadtsenat, im Falle des Abs. 2 vom Bezirkshauptmann zu bestellen. Im 
Falle des Abs. 1 kommt hinsichtlich der Hälfte dieser weiteren Mitglieder der 
Personalvertretung ein Vorschlagsrecht zu. Die andere Hälfte der weiteren 
Mitglieder ist aus dem Kreis der Gemeinderatsmitglieder zu bestellen. Im Falle 
des Abs. 2 kommt der jeweiligen Gemeinde (Abs. 8) und der Landesgruppe 
Niederösterreich der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (Abs. 9) ein 
Vorschlagsrecht bei der Bestellung der weiteren Mitglieder der 
Disziplinarkommission zu. 
 
 
 
 
 
(9) Die Landesgruppe Niederösterreich der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten schlägt dem zuständigen Bezirkshauptmann aus dem 
Kreis der Gemeindebeamten womöglich des jeweiligen Verwaltungsbezirkes 
sechs Mitglieder für die Bestellung als weitere Mitglieder der 
Disziplinarkommission gemäß Abs. 2 vor. Für den Fall, dass eine 
ausreichende Anzahl an Gemeindebeamten im Verwaltungsbezirk nicht 
vorhanden ist, sind erfahrene Gemeindebedienstete im privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zu bestellen. 
 

 
(6) Vorsitzender einer Disziplinarkommission gemäß Abs. 2 ist der 
Bezirkshauptmann; sein Stellvertreter ist ein von ihm bestimmter 
rechtskundiger Bediensteter der Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
(7) Die weiteren Mitglieder der Disziplinarkommission sind im Falle des Abs. 1 
vom Stadtsenat, im Falle des Abs. 2 vom Bezirkshauptmann zu bestellen. Im 
Falle des Abs. 1 kommt hinsichtlich der Hälfte dieser weiteren Mitglieder der 
Personalvertretung ein Vorschlagsrecht zu. Die andere Hälfte der weiteren 
Mitglieder ist aus dem Kreis der Gemeinderatsmitglieder zu bestellen. Im Falle 
des Abs. 2 kommt der jeweiligen Gemeinde (Abs. 8) und der Landesgruppe 
Niederösterreich der Younion – Die Daseinsgewerkschaft (Abs. 9) ein 
Vorschlagsrecht bei der Bestellung der weiteren Mitglieder der 
Disziplinarkommission zu. 
 
 
 
 
 
(9) Die Landesgruppe Niederösterreich der Younion – Die Daseins-
gewerkschaft schlägt dem zuständigen Bezirkshauptmann aus dem Kreis der 
Gemeindebeamten womöglich des jeweiligen Verwaltungsbezirkes sechs 
Mitglieder für die Bestellung als weitere Mitglieder der Disziplinarkommission 
gemäß Abs. 2 vor. Für den Fall, dass eine ausreichende Anzahl an 
Gemeindebeamten im Verwaltungsbezirk nicht vorhanden ist, sind erfahrene 
Gemeindebedienstete im privatrechtlichen Dienstverhältnis zu bestellen. 
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§ 125 Abs. 1: § 125 Abs. 1: 

 
(1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im Disziplinarverfahren sind bei 
den Disziplinarkommissionen gemäß § 120 Abs. 1 vom Stadtsenat und bei 
den Bezirksverwaltungsbehörden vom Bezirkshauptmann je ein geeigneter 
Beamter als Disziplinaranwalt und als Stellvertreter zu bestellen. 
 

 
(1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im Disziplinarverfahren sind bei 
den Disziplinarkommissionen gemäß § 120 Abs. 1 vom Stadtsenat und bei 
den Bezirksverwaltungsbehörden vom Bezirkshauptmann je ein geeigneter 
Bediensteter als Disziplinaranwalt und als Stellvertreter zu bestellen. 

§ 127 Z. 1: § 127 Z. 1: 

Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist, sind auf das 
Disziplinarverfahren 
1. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 mit Ausnahme der §§ 2  
    bis 4, 12, 39 Abs. 2a, 41, 42, 44a bis 44g, 51, 57, 58a, 62 Abs. 3, 63 bis 67,  
    68 Abs. 2 und 3, 73 Abs. 2 und 3, 75 bis 79a sowie 
2. das Zustellgesetz 
anzuwenden. 
 

Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist, sind auf das 
Disziplinarverfahren 
1. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 mit Ausnahme der §§ 2  
    bis 4, 12, 39 Abs. 2a, 41, 42, 44a bis 44g, 51, 57, 58a, 62 Abs. 3, 63 bis 67,  
    68 Abs. 2 und 3, 73 Abs. 2 und 3, 75 bis 79 sowie 
2. das Zustellgesetz 
anzuwenden. 
 

§ 130 Abs. 2: § 130 Abs. 2: 

 
(2) Sofern der Beschuldigte einen Verteidiger hat, sind sämtliche Schriftstücke 
auch dem Verteidiger zu eigenen Handen zuzustellen. Die Rechtswirkungen 
der Zustellungen für den Beschuldigten treten mit dem Zeitpunkt der 
Zustellungen an den Verteidiger ein. 
 

 
(2) Sofern der Beschuldigte einen Verteidiger hat, sind sämtliche Schriftstücke 
auch dem Verteidiger zu eigenen Handen zuzustellen. Ist der Rechts-
beistand zustellungsbevollmächtigt, sind sämtliche Schriftstücke 
ausschließlich dem Rechtsbeistand zuzustellen. Die Rechtswirkungen der 
Zustellungen für den Beschuldigten treten mit dem Zeitpunkt der Zustellungen 
an den Verteidiger ein. 
 

§ 136 Abs. 2 § 136 Abs. 2 

 
(2) Hat die Disziplinarbehörde Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die 
Sicherheitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst 
Kenntnis von einem anhängigen Strafverfahren nach der StPO oder 
verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so ist das Disziplinarverfahren zu 
unterbrechen. 
 

 
(2) Hat die Disziplinarbehörde Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die 
Sicherheitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst 
Kenntnis von einem anhängigen Strafverfahren nach der StPO oder 
verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so ist das Disziplinarverfahren zu 
unterbrechen. Die Parteien sind vom Eintritt der Unterbrechung zu 
verständigen. 
 

§ 139 Abs. 2: § 139 Abs. 2: 

 
(2) Wird über den Gemeindebeamten von der Disziplinarkommission eine 
Disziplinarstrafe verhängt, so ist im Erkenntnis auszusprechen, ob und 
inwieweit er mit Rücksicht auf den von ihm verursachten Verfahrensaufwand 
die Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat; dasselbe gilt, wenn im 

 
(2) Wird über den Gemeindebeamten von der Disziplinarkommission eine 
Disziplinarstrafe verhängt, so ist im Erkenntnis auszusprechen, ob und 
inwieweit er mit Rücksicht auf den von ihm verursachten Verfahrensaufwand 
die Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat; dasselbe gilt, wenn im 
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Schuldspruch von der Verhängung einer Disziplinarstrafe abgesehen wird. Die 
Kosten des Verfahrens sind mit 5 bis 10 v.H. des um die Kinderzulage 
verminderten Dienstbezuges (Ruhebezuges) zu bemessen. Die aus der 
Beiziehung eines Verteidigers erwachsenden Kosten hat in allen Fällen der 
Gemeindebeamte zu tragen. 
 

Schuldspruch von der Verhängung einer Disziplinarstrafe abgesehen wird. Die 
Kosten des Verfahrens sind mit 5 bis 10 v.H. des um die Kinderzulage 
verminderten Dienstbezuges (Ruhebezuges) zu bemessen. § 114 Abs. 2 gilt 
sinngemäß. Die aus der Beiziehung eines Verteidigers erwachsenden Kosten 
hat in allen Fällen der Gemeindebeamte zu tragen. 
 

§ 140 Abs. 3: § 140 Abs. 3: 

  
(3) Die Dienstbehörde ist von der Einstellung des Disziplinarverfahrens 
unverzüglich zu verständigen. 
 

§ 145: § 145: 

 
§ 145 

Verhandlungsbeschluß und mündliche Verhandlung 
 
(1) Die Disziplinarkommission hat eine mündliche Verhandlung anzuberaumen 
und die Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeugen und 
Sachverständigen zur mündlichen Verhandlung zu laden. Die Ladung ist den 
Parteien spätestens zwei Wochen vor dem Verhandlungstermin zuzustellen. 
 
.... 
 

 
§ 145 

Mündliche Verhandlung 
 
(1) Die Disziplinarkommission hat eine mündliche Verhandlung anzuberaumen 
und die Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeugen und 
Sachverständigen zur mündlichen Verhandlung zu laden. Die Ladung ist den 
Parteien spätestens zwei Wochen vor dem Verhandlungstermin zuzustellen. 
 
.... 

§ 147 Abs. 3, 4 und 5: § 147 Abs. 3, 4 und 5: 

 
(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist den Parteien 
längstens innerhalb von zwei Wochen zuzustellen und der Dienstbehörde 
unverzüglich zu übermitteln. Das Disziplinarerkenntnis wird mit der Zustellung 
der schriftlichen Ausfertigung an die Parteien rechtswirksam. 
 

 
(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist den Parteien 
längstens innerhalb von drei Wochen zuzustellen und der Dienstbehörde 
unverzüglich zu übermitteln. Das Disziplinarerkenntnis wird mit der Zustellung 
der schriftlichen Ausfertigung an die Parteien rechtswirksam. 
 
(4) Wurde gegen das Disziplinarerkenntnis Beschwerde eingebracht, 
sind die andere Partei und die Dienstbehörde unverzüglich davon in 
Kenntnis zu setzen. Beschwerdevorentscheidungen und Entscheidungen 
des NÖ Landesverwaltungsgerichtes sind der Dienstbehörde zu 
übermitteln. 
 
(5) Die Parteien und die Dienstbehörde sind vom Eintritt der Rechtskraft 
des Disziplinarerkenntnisses unverzüglich zu verständigen. 
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§ 152: § 152: 

 
Hat der Gemeindebeamte vor dem leitenden Gemeindebediensteten oder vor 
dem Bürgermeister eine Dienstpflichtverletzung gestanden, so kann der 
Bürgermeister hinsichtlich dieser Dienstpflichtverletzung ohne weiteres 
Verfahren schriftlich eine Disziplinarverfügung erlassen. Die 
Disziplinarverfügung ist auch dem Disziplinaranwalt zuzustellen. In der 
Disziplinarverfügung darf nur der Verweis ausgesprochen oder eine Geldbuße 
bis zur Höhe von 10 v.H. des Dienstbezuges unter Ausschluß der 
Kinderzulage, auf den der Gemeindebeamte zum Zeitpunkt der Erlassung der 
Disziplinarverfügung Anspruch hat, verhängt werden. 
 

 
Hat der Gemeindebeamte vor dem leitenden Gemeindebediensteten oder vor 
dem Bürgermeister eine Dienstpflichtverletzung gestanden, so kann der 
Bürgermeister hinsichtlich dieser Dienstpflichtverletzung ohne weiteres 
Verfahren schriftlich eine Disziplinarverfügung erlassen. Die 
Disziplinarverfügung ist auch dem Disziplinaranwalt zuzustellen. In der 
Disziplinarverfügung darf nur der Verweis ausgesprochen oder eine Geldbuße 
bis zur Höhe von 10 v.H. des Dienstbezuges unter Ausschluß der 
Kinderzulage, auf den der Gemeindebeamte zum Zeitpunkt der Erlassung der 
Disziplinarverfügung Anspruch hat, verhängt werden. § 114 Abs. 2 ist 
sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 156a Abs. 2 bis 12: § 156a Abs. 2 bis 12: 

 
(2) Das NÖ Landesverwaltungsgericht hat in den Angelegenheiten der §§ 134, 
140 und 144 Abs. 2 binnen einem Monat nach Vorlage der Beschwerde zu 
entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) An Senatsentscheidungen gemäß Abs. 1 haben anstelle der zwei weiteren 
Mitglieder des NÖ Landesverwaltungsgerichtes ein Bürgermeister und ein 
Gemeindebediensteter als fachkundige Laienrichter mitzuwirken. Dem 
Senatsvorsitzenden kommt auch die Funktion des Berichterstatters zu. 
 
(4) Der als fachkundige Laienrichter und die zwei als Ersatzrichter (§ 6 Abs. 4 
und 5 NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz, LGBl. 0015) zu bestellenden 
Bürgermeister werden von den Interessenvertretungen der Gemeinden (§ 119 

 
(2) Das NÖ Landesverwaltungsgericht hat in den Angelegenheiten der §§ 
134, 140 Abs. 1 und 144 Abs. 2 binnen zwei Monaten nach Vorlage der 
Beschwerde zu entscheiden. 
 
(3) Die Rechtskraft im Sinne dieses Gesetzes tritt mit der Erlassung der 
Bescheide nach diesem Gesetz ein. Einer Beschwerde gegen einen 
Bescheid nach diesem Gesetz kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 
Das Landesverwaltungsgericht hat jedoch auf Antrag der 
beschwerdeführenden Partei die aufschiebende Wirkung mittels 
Beschluss zuzuerkennen, wenn dem nicht zwingende öffentliche 
Interessen entgegenstehen und nach Abwägung der berührten 
öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien mit dem 
vorzeitigen Vollzug des angefochtenen Bescheides oder der Ausübung 
der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung für 
die beschwerdeführende Partei ein unverhältnismäßiger Nachteil 
verbunden wäre. 
 
(4) An Senatsentscheidungen gemäß Abs. 1 haben anstelle der zwei weiteren 
Mitglieder des NÖ Landesverwaltungsgerichtes ein Bürgermeister und ein 
Gemeindebediensteter als fachkundige Laienrichter mitzuwirken. Dem 
Senatsvorsitzenden kommt auch die Funktion des Berichterstatters zu. 
 
(5) Der als fachkundige Laienrichter und die zwei als Ersatzrichter (§ 6 Abs. 4 
und 5 NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz, LGBl. 0015) zu bestellenden 
Bürgermeister werden von den Interessenvertretungen der Gemeinden (§ 119 
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NÖ GO 1973, LGBl.1000) nominiert. Erfolgt keine Nominierung innerhalb 
eines Monates nach Aufforderung durch die Landesregierung, obliegt die 
Nominierung der Landesregierung. 
 
(5) Der als fachkundige Laienrichter und die zwei als Ersatzrichter (§ 6 Abs. 4 
und 5 NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz) zu bestellenden 
Gemeindebediensteten werden von der Landesgruppe Niederösterreich der 
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Kunst, Medien, Sport, freie Berufe 
nominiert. Erfolgt keine Nominierung innerhalb eines Monates nach 
Aufforderung durch die Landesregierung, obliegt die Nominierung der 
Landesregierung. 
 
(6) Der als fachkundige Laienrichter und die zwei als Ersatzrichter zu 
nominierenden Gemeindebediensteten haben eine mindestens fünfjährige 
Berufserfahrung im Gemeindedienst vorzuweisen. Gegen sie darf kein 
Disziplinarverfahren oder Verfahren gemäß der §§ 37 oder 39 GVBG, LGBl. 
2420, anhängig sein. Gemeindebeamte des Ruhestandes dürfen nicht als 
fachkundige Laienrichter oder Ersatzrichter nominiert werden. Das Amt ruht 
vom Zeitpunkt der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen 
rechtskräftigen Abschluß, während der Zeit der Suspendierung, der gänzlichen 
Dienstfreistellung gemäß § 95, eines Karenzurlaubes oder eines 
Sonderurlaubes bzw. einer Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes in 
der Dauer von mehr als einem Jahr. Das Amt endet mit der rechtskräftigen 
Verhängung einer Disziplinarstrafe, mit dem Austritt oder dem Ausscheiden 
aus dem Gemeindedienst und mit der Versetzung oder dem Übertritt in den 
Ruhestand. 
 
(7) Das Amt des als fachkundigen Laienrichter und der als Ersatzrichter 
bestellten Bürgermeister endet vor Ablauf der Bestellungsdauer mit 
Rechtswirksamkeit des Mandatsverzichtes, Mandatsverlustes (§ 110 NÖ GO 
1973, LGBl. 1000), des Verzichtes oder des Verlustes (§ 111 NÖ GO 1973, 
LGBl. 1000) des Amtes des Bürgermeisters. 
 

NÖ GO 1973, LGBl.1000) nominiert. Erfolgt keine Nominierung innerhalb 
eines Monates nach Aufforderung durch die Landesregierung, obliegt die 
Nominierung der Landesregierung. 
 
(6) Der als fachkundige Laienrichter und die zwei als Ersatzrichter (§ 6 Abs. 4 
und 5 NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz) zu bestellenden 
Gemeindebediensteten werden von der Landesgruppe Niederösterreich der 
Younion – Die Daseinsgewerkschaft nominiert. Erfolgt keine Nominierung 
innerhalb eines Monates nach Aufforderung durch die Landesregierung, 
obliegt die Nominierung der Landesregierung. 
 
 
(7) Der als fachkundige Laienrichter und die zwei als Ersatzrichter zu 
nominierenden Gemeindebediensteten haben eine mindestens fünfjährige 
Berufserfahrung im Gemeindedienst vorzuweisen. Gegen sie darf kein 
Disziplinarverfahren oder Verfahren gemäß der §§ 37 oder 39 GVBG, LGBl. 
2420, anhängig sein. Gemeindebeamte des Ruhestandes dürfen nicht als 
fachkundige Laienrichter oder Ersatzrichter nominiert werden. Das Amt ruht 
vom Zeitpunkt der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen 
rechtskräftigen Abschluß, während der Zeit der Suspendierung, der gänzlichen 
Dienstfreistellung gemäß § 95, eines Karenzurlaubes oder eines 
Sonderurlaubes bzw. einer Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes in 
der Dauer von mehr als einem Jahr. Das Amt endet mit der rechtskräftigen 
Verhängung einer Disziplinarstrafe, mit dem Austritt oder dem Ausscheiden 
aus dem Gemeindedienst und mit der Versetzung oder dem Übertritt in den 
Ruhestand. 
 
(8) Das Amt des als fachkundigen Laienrichter und der als Ersatzrichter 
bestellten Bürgermeister endet vor Ablauf der Bestellungsdauer mit 
Rechtswirksamkeit des Mandatsverzichtes, Mandatsverlustes (§ 110 NÖ GO 
1973, LGBl. 1000), des Verzichtes oder des Verlustes (§ 111 NÖ GO 1973, 
LGBl. 1000) des Amtes des Bürgermeisters. 
 
(9) Fachkundige Laienrichter und Ersatzrichter sind verpflichtet, allfällige 
Ruhens- oder Endigungsgründe ihres Amtes nach Abs. 6 oder 7 dem 
Landesverwaltungsgericht ohne Verzug mitzuteilen. 
 
(10) Den fachkundigen Laienrichtern gebührt der Ersatz der notwendigen 
Reisekosten sowie eine Aufwandsentschädigung.  
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(11) Die Aufwandsentschädigung für die fachkundigen Laienrichter 
beträgt 150 % der vollen Tagesgebühr gemäß § 111 des NÖ Landes-
Bedienstetengesetzes, LGBl. 2100. Die Entschädigungen sind jeweils auf 
volle Euro-Beträge aufzurunden. 
 
(12) Die fachkundigen Laienrichter erhalten als Ersatz der Reisekosten 
Kilometergeld. Das Kilometergeld ist vom Wohnort zum Ort der Sitzung 
und zurück zu berechnen. Ist der Dienstort Ausgangs- oder Endpunkt der 
Reise, ist dieser maßgeblich. Die Höhe des Kilometergeldes richtet sich 
nach § 101 des NÖ Landes-Bedienstetengesetzes, LGBl. 2100. 
 

§ 162: § 162: 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Union 
umgesetzt: 

1. Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflichten 
des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen 
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen, ABl.Nr. 
L 288 vom 18. Oktober 1991, S. 32. 

2. Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von UNICE, CEEP 
und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub, ABl.Nr. 
L 145 vom 19. Juni 1996, S. 4. 

3. Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, 
CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit, 
ABl.Nr. L 14 vom 20. Jänner 1998, S. 9. 

4. Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, 
ABl.Nr. L 299 vom 18. November 2003, S. 97. 

5. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen, ABl.Nr. L 16 vom 23. Jänner 2004, S. 44. 

6. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl.Nr. L 229 vom 29. Juni 2004, S. 35. 

7. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl.Nr. 
L 255 vom 30. September 2005, S. 22. 

8. Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Union 
umgesetzt: 

1. Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflichten 
des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen 
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen, ABl.Nr. 
L 288 vom 18. Oktober 1991, S. 32. 

2. Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von UNICE, CEEP 
und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub, ABl.Nr. 
L 145 vom 19. Juni 1996, S. 4. 

3. Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, 
CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit, 
ABl.Nr. L 14 vom 20. Jänner 1998, S. 9. 

4. Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, 
ABl.Nr. L 299 vom 18. November 2003, S. 97. 

5. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen, ABl.Nr. L 16 vom 23. Jänner 2004, S. 44. 

6. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl.Nr. L 229 vom 29. Juni 2004, S. 35. 

7. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, ABl.Nr. L 255 vom 30. September 2005, S. 22. 

7. Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen 
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für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur 
Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung, ABl.Nr. L 155 vom 18. 
Juni 2009, S. 17. 

9. Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 2011 über ein einheitliches Verfahren zur Beantragung einer 
kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über ein 
gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich 
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, ABl.Nr. L 343 vom 23. 
Dezember 2011, S. 1. 

10. Richtlinie 2011/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2011 zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates zur 
Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auf Personen, die internationalen 
Schutz genießen, ABl.Nr. L 132 vom 19. Mai 2011, S. 1. 

11. Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates, ABl.Nr. L 335 
vom 17. Dezember 2011, S. 1 

12. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf 
internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder 
für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes, ABl.Nr. L 337 vom 20. Dezember 2011, S. 9. 

13. Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung 
bestimmter Richtlinien im Bereich des Niederlassungsrechts und des 
freien Dienstleistungsverkehrs aufgrund des Beitritts der Republik 
Kroatien, ABl.Nr. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 368. 

 
 

für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur 
Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung, ABl.Nr. L 155 vom 18. 
Juni 2009, S. 17. 

8. Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 2011 über ein einheitliches Verfahren zur Beantragung einer 
kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über ein 
gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich 
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, ABl.Nr. L 343 vom 23. 
Dezember 2011, S. 1. 

9. Richtlinie 2011/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Mai 2011 zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates zur 
Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auf Personen, die internationalen 
Schutz genießen, ABl.Nr. L 132 vom 19. Mai 2011, S. 1. 

10. Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates, ABl.Nr. L 335 
vom 17. Dezember 2011, S. 1 

11. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf 
internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder 
für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes, ABl.Nr. L 337 vom 20. Dezember 2011, S. 9. 

12. Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung 
bestimmter Richtlinien im Bereich des Niederlassungsrechts und des 
freien Dienstleistungsverkehrs aufgrund des Beitritts der Republik 
Kroatien, ABl.Nr. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 368. 

13. Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung 
der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit 
zustehen, ABl. L 128 vom 30. April 2014, S. 8. 
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Anlage 1a, Dienstzweig Nr. 44: Anlage 1a, Dienstzweig Nr. 44: 
 

Dienstzweig: Höherer Verwaltungsdienst 
Nummer des Dienstzweiges: 44                                   Verwendungsgruppe: VII 
_________________________________________________________________ 
Aufnahmebedingungen und Erfordernisse                                        Dienstprüfung  
 
A: Abschluß einer Hochschulausbildung im                 DP: 1. Rechtswissenschaftliches  
    im Sinne des § 6 Abs. 1 lit.a.                                               Studium 
                                                                                            Erfolgreiche Ablegung der  
                                                                                            Prüfung für den rechts 
                                                                                            kundigen Verwaltungsdienst  
                                                                                            nach mindestens einjähriger  
                                                                                            Verwendung im Dienstzweig. 
 
                                                                                            2. Sonstige Studien:  
                                                                                            Erfolgreiche Ablegung der  
                                                                                            Prüfung für den wissen 
                                                                                            schaftlichen Dienst nach  
                                                                                            mindestens einjähriger  
                                                                                            Verwendung im Dienstzweig. 
....... 
 

 
Dienstzweig: Höherer Verwaltungsdienst 

Nummer des Dienstzweiges: 44                                   Verwendungsgruppe: VII 
_________________________________________________________________ 
Aufnahmebedingungen und Erfordernisse                                        Dienstprüfung  
 
A: Abschluß einer Hochschulausbildung im                 DP: 1. Rechtswissenschaftliches  
    im Sinne des § 6 Abs. 1 lit.a.                                               Studium 
                                                                                            Erfolgreiche Ablegung der  
                                                                                            Prüfung für den rechts 
                                                                                            kundigen Verwaltungsdienst  
                                                                                            nach mindestens einjähriger  
                                                                                            Verwendung im Dienstzweig. 
 
                                                                                            2. Sonstige Studien:  
                                                                                            Erfolgreiche Ablegung der  
                                                                                            Prüfung für den höheren 
                                                                                            Verwaltungsdienst nach  
                                                                                            mindestens einjähriger  
                                                                                            Verwendung im Dienstzweig. 
....... 
 

 


